
- U
rh

eb
er

re
ch

tli
ch

 g
es

ch
üt

zt
 -

 N
ac

hd
ru

ck
, N

ac
ha

hm
un

g,
 K

op
ie

re
n 

un
d

el
ek

tro
ni

sc
he

 S
pe

ic
he

ru
ng

 v
er

bo
te

n!
Behörde

TelefaxTelefon Durchwahl (Nebst.)

PLZ, Ort, Datum

Sachbearbeiter/-in, ggf. E-Mail Zimmer-Nr.

Aktenzeichen (Bitte immer angeben!)
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Vollzug der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO)

Verlängerung
der verkehrsrechtlichen
Anordnung

Anlagen

vom

Verkehrsrechtliche Anordnung

Auf Grund Ihres Antrages vom wird die oben genannte verkehrsrechtliche Anordnung, deren Gültigkeit

bis zum befristet ist, durch die oben genannte Behörde als zuständige Straßenverkehrsbehörde gemäß

§§ 44 und 45 der StVO, verlängert vom bis .

Die in der oben genannten verkehrsrechtlichen Anordnung enthaltenen Auflagen und Bedingungen gelten weiterhin uneingeschränkt.

Die Beendigung der Bauarbeiten ist der oben genannten Behörde unverzüglich bekanntzugeben.

Für diese Verlängerung wird eine Gebühr von festgesetzt.EURO

(§§ 1 bis 4 GebOSt i. V. m. Geb.-Nr. 261 in der derzeit gültigen Fassung)
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Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der unterzeichnen-
den Behörde einzulegen.

Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht * schriftlich oder zur
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden.

Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist geboten ist.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (das ist die unterzeichnende Behörde) und den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung
dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften
für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

* Zuständiges Verwaltungsgericht:
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